
 

 

1. Empfängeradresse und eigene Adresse. 
2. Steuernummer 
3. Rechnungsdatum 
4. Rechnungsnummer (Diese muss fortlaufend sein), evtl. Kundennummer ( keine Pflichtangabe) 
5. Anzahl, Einheit, Bezeichnung, Einzelpreis und Gesamtpreis der verkauften Artikel 
6. Angabe des Liefer- oder Leistungsdatums. Falls gleich mit Rechnungsdatum kann obiger Satz 
übernommen werden.  
7. Verweis auf § 19 UStG, dass sie als Kleinunternehmer nicht zum Ausweis der Umsatzsteuer 
berechtigt sind.  
 
Bitte beachten sie, dass sie auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen dürfen. Falls eine 

Umsatzsteuer ausgewiesen ist, muss diese als unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer an das 

Finanzamt abgeführt werden, auch wenn sie die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. 

Ein Anspruch auf den Vorsteuerabzug entsteht dadurch nicht.  


